
Abwägungstabelle Stand: 18.05.2022 

Verfahrensart:  Bebauungsplan 

Verfahrenname:  Sportzentrum Lienen 1. Änderung 

Verfahrensschritt:  Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 

Zeitraum:  15.04.2022 - 16.05.2022 

 

Behörde Stellungnahme Abwägung 

Bezirksregierung Münster: Dezernat 54 

Wasserwirtschaft, einschl. anlagenbezogener 

Umweltschutz 

Erstellt von: Marcell Micke, Gemeinde Lienen, am: 

18.05.2022 

Aktenzeichen: Nicht angegeben. 

 

Stellungnahme vom 12.05.2022, eingegangen per E-Mail 

am 12.05.2022, als Anhang beigefügt 

 

 
 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die 

entsprechenden Festsetzungen werden übernommen. 



Deutsche Telekom Technik GmbH: West PTI 15 Erstellt von: Marcell Micke, Gemeinde Lienen, am: 

18.05.2022 

Aktenzeichen: Nicht angegeben. 

 

Stellungnahme vom 05.05.2022, eingegangen per E-Mail 

am 05.05.2022, als Anhang beigefügt 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es 

ist keine Abwägung erforderlich. 

Kreis Steinfurt: Umwelt- und Planungsamt  Erstellt von: Marcell Micke, Gemeinde Lienen, am: 

18.05.2022 

Aktenzeichen: Nicht angegeben. 

 

Stellungnahme vom 13.04.2022, eingegangen per E-Mail 

am 13.04.2022, als Anhang beigefügt 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die 

Begründung wird entsprechend überarbeitet. 



 

 

LWL - Archäologie für Westfalen, Außenstelle Münster Erstellt von: Sabine Tiemann, am: 20.04.2022 

Aktenzeichen:  Pe/Ti/M 495/22 B 

 

Sehr geehrter Herr Micke, 

 

es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 1. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 Sportzentrum 

Lienen. Wir bitten jedoch, folgenden Hinweis zu 

berücksichtigen: 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler 

(kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, 

Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in 

der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Fossilien) entdeckt 

werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der 

Unteren Denkmalbehörde und der LWL-Archäologie für 

Westfalen, Außenstelle Münster (Tel. 0251/591 8911) 

unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSchG). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Sandra Peternek 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die Hinweise 

werden mit aufgenommen. 



Stadtwerke Lengerich Erstellt von: Martin Kattmann, am: 27.04.2022 

Aktenzeichen:  22.01 Sportzentrum Lienen 1. Änderung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

seitens der Stadtwerke Lengerich bestehen keine Bedenken 

gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes. 

Wir weisen darauf hin, dass in dem Bereich 

Versorgungsleitungen der Stadtwerke Lengerich vorhanden 

sind. 

Für die genaue lage dieser Leitung erfragen Sie bitte eine 

Planuaskunft unter: 

planauskunft@swl-unser-stadtwerk.de 

 

Sollte eine Erschließung des Gebietes gewünscht werden, 

bitten wir um frühzeitige Einbeziehung in die weitere 

Planung. 

Sollten Sie hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen 

gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

SWL Verteilungsnetzgesellschaft mbH 

Geschäftsbereich Netz 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es 

ist keine Abwägung erforderlich. 



 


